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Anlage 4 zur GRDrs 859/2013
Stellenschaffung
zum Stellenplan 2014
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	Amt für öffentliche Ordnung
	A 10
	Sachbearbeiter/-in
	1,0
	KW

01/2016
	74.300 €


1
Antrag, Stellenausstattung
Beantragt wird die befristete Schaffung von 1,0 Sachbearbeiterstelle (A10) für die Aufarbeitung der Rückstände im Team Neuerteilungen bei der Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle im Amt für öffentliche Ordnung. Die Rückstände umfassen insbesondere Überprüfungen der Kraftfahreignung und -befähigung von Fahrerlaubnisinhabern, Maßnahmen gegenüber Inhabern eines Probeführerscheins und wiederholt verkehrsauffälligen Fahrerlaubnisinhabern sowie Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis.
2
Schaffungskriterien

Die befristete Schaffung der Stelle ist unabweisbar notwendig, damit die Überprüfung der Kraftfahreignung von z. B. Alkohol- und Drogenkonsumenten oder bei Personen mit körperlichen, geistigen und charakterlichen Eignungsmängeln im Sinne der Fahrerlaubnisverordnung wieder umfassend, zeitnah und ohne Haftungsrisiko für die Sachbearbeiter/innen bzw. das Amt gewährleistet werden kann. 
3
Bedarf

3.1
Anlass
Verkehrsfachleute beklagen ein stetes Nachlassen der Verkehrsmoral, damit korreliert ein Anstieg aggressiver Verhaltensformen in der Gesellschaft. Fahrerlaubnisrechtliche Prüfungen können für präventive Maßnahmepakete in enger Zusammenarbeit mit der Polizei oder anderen Behörden/Stellen nur dann zeitnah und damit wirkungsvoll erfolgen, wenn die personellen Kapazitäten für diese Aufgaben ausreichend vorhanden und nicht durch die Abarbeitung von Rückständen gebunden sind. Umfangreiche Rechtsänderungen (z.B. Führerscheinnovelle) bzw. neuere Rechtsprechungen (z.B. EU-Führerscheinrichtlinien, Führerscheintourismus, Mehrfachparksünder) und zusätzliche Aufgaben der letzten Jahre (z.B. Reform der Verkehrssünderkartei) führen dazu, dass die zu erledigenden Tätigkeiten mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden können. Dadurch sind erhebliche Rückstände entstanden, die auch durch organisatorische Maßnahmen innerhalb der Dienststelle bzw. des Amtes nicht mehr zu minimieren sind.
Der Bedarf ergibt sich nicht nur aus den Rückständen selbst – diese fallen ebenso in anderen Bereichen an -, sondern darüber hinaus aus dem Haftungsrisiko der Sachbearbeiter/-innen bzw. der Stadt. Aus unbearbeiteten Kraftfahreignungsüberprüfungsfällen, vor allem aber aus nicht rechtzeitig erfolgten Entziehungen von Fahrerlaubnissen, können Amtshaftungsansprüche erwachsen. Diese schließen Schmerzensgeld sowie etwaige Folge- und Spätschäden bei Unfällen ein. Hierbei seien beispielsweise die aktuell häufig vorkommenden tödlichen Unfälle, verursacht durch „Geisterfahrer“, erwähnt, für welche die zuständige Behörde bei Untätigkeit zur Haftung herangezogen wird. Ferner können nicht zeitnah neu erteilte Fahrerlaubnisse oder unterlassene Überprüfungen in Fällen, in denen die Polizei Führerscheine beschlagnahmt hat, Schadenersatzansprüche (z.B. aus Verlust des Arbeitsplatzes) zur Folge haben.
Ein Tätigwerden der Sachbearbeiter/innen im Neuerteilungsbereich ist u.a. dann zur Umgehung von Haftungsrisiken zwingend erforderlich, wenn:

a)  das Kraftfahrbundesamt (KBA) gemäß § 4 Abs. 6 StVG vorhandene Eintragungen 
     (Punktestände) aus dem Verkehrszentralregister übermittelt sowie gemäß § 2 c 
     StVG in Fällen mit Fahrerlaubnis auf Probe über Verkehrszuwiderhandlungen 
     (Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten) unterrichtet,

b)  durch Polizeidienststellen Polizeiberichte gemäß § 2 Abs. 12 StVG eingehen,

c)  abgeschlossene Verfahren nach vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen wieder geprüft 

     werden müssen,
d) durch private Mitteilungen ein Aufgreifen der Angelegenheit für notwendig erachtet wird

    (z.B. bei älteren Verkehrsteilnehmern), 
e)  Personen einen Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach vorangegangenem 

     Entzug stellen.
Die Arbeit im Neuerteilungsbereich hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch Rechtsprechungen im Fahrerlaubnisrecht, sondern auch durch gesellschaftliche Veränderungen gewandelt. Aufgrund des demografischen Wandels werden mehr altersbedingte Beschwerden aktenkundig (Demenz, Diabetes, Herz- und Gefäßerkrankungen, Schwerhörigkeit, eingeschränktes Sehvermögen). Auch das Thema Drogen- und Alkoholmissbrauch oder auch die Zunahme von psychischen Erkrankungen stehen ständig auf der Tagesordnung. Immer wieder wird die Führerscheinstelle mit neuen Designer-Drogen konfrontiert.
3.2
Bisherige Aufgabenwahrnehmung

Eine konkrete Umorganisation des Führerscheinbereiches zur Optimierung der Arbeitsabläufe mit Schaffung der Einheitssachbearbeitung im Neuerteilungsbereich erfolgte ab 01.01.2008. Seit diesem Zeitpunkt ist der Neuerteilungsbereich nach einer erneuten Stellenbewertung im zweiten Halbjahr 2008 mit 5 Stellen in A10 ausgestattet.
3.3
Auswirkungen bei Ablehnung der Stellenschaffungen

Eine ordnungsgemäße Bearbeitung der Pflichtaufgaben ist nicht mehr möglich. Das Haftungsrisiko und die damit bedingten hohen psychischen Belastungen der Sachbearbeiter/-innen führten und führen zu enormen Ausfallzeiten durch Krankheit und damit zu weiteren Rückständen mit der Gefahr erheblicher Haftungsrisiken. Diese Situation kann mittels Schaffung einer befristeten Stelle entschärft werden.
4
Stellenvermerke

Schaffung mit KW-Vermerk 01/2016, da die Stelle u. a. zur Abarbeitung der entstandenen Rückstände dient.






